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der anschlussnehmer zahlt dem Netzbetreiber die Kos- 
ten für die erstellung oder Änderung des Netzanschlus-
ses gemäß § 9 NaV und gemäß ziffer 13 dieser ergän-
zenden bedingungen. der zeitbedarf zur Herstellung 
des Netzanschlusses in standardfällen beträgt grund-
sätzlich ca. 4 Wochen. dieser zeitraum kann aufgrund 
von faktoren, die nicht durch den Netzbetreiber beein- 
flussbar sind (z. b. witterungsbedingt, genehmigungs-
anträge, keine Möglichkeit zur bauausführung) unter- 
bzw. überschritten werden.

bei zeitlich befristeten Netzanschlüssen (z. b. anschluss 
für schausteller, baustromanschluss) hat der anschluss- 
nehmer auf seine Kosten seine elektrischen anlagen an 
das Netz des Netzbetreibers heranzuführen. eine zeit- 
liche befristung beträgt maximal zwei Jahre. anschluss-
kosten und inbetriebsetzung sind gemäß ziffer 13 dieser 
ergänzenden bedingungen geregelt.

ist dem Netzbetreiber der anschluss einer anlage aus  
gründen nach § 17 abs. 2 oder § 18 abs. 1 satz 2 energie- 
wirtschaftsgesetz nicht zuzumuten, kann der Netzbe- 
treiber den anschluss ablehnen oder zur entlastung der 
allgemeinheit einen zusätzlichen Kostenbeitrag (Wirt-
schaftlichkeitszuschlag) erheben.

1. netzanScHluSS

2. zeitlicH befriSteter
netzanScHluSS

3. nicHt zumutbarer
netzanScHluSS
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4. baukoStenzuScHuSS

5. meSS- und
SteuereinricHtunGen

6. zaHlunGSVerzuG,
unterbrecHunG und wieder- 
HerStellunG deS anScHluSSeS
und der anScHluSSnutzunG

der anschlussnehmer zahlt bei Herstellung des Netz- 
anschlusses bzw. bei erhöhung oder überschreitung 
seiner Leistungsanforderung einen zuschuss zu den 
Kosten der örtlichen Verteileranlagen nach § 11 NaV 
(baukostenzuschuss). der baukostenzuschuss wird nur  
für den teil der Leistungsanforderung erhoben, der 
eine Höhe von 30 kW übersteigt. die Höhe der Leistungs- 
anforderung wird als maximale zeitgleiche Leistung 
am Netzanschluss definiert. für Wohnungen ermittelt 
sich dieser Leistungsbedarf unter berücksichtigung 
der durchmischung gemäß diN 18015-1 in der jeweils 
gültigen fassung.

sofern der Netzbetreiber auch Messstellenbetreiber 
ist, gelten die Preise gemäß ziffer 13 dieser ergänzen-
den bedingungen.

Kosten aus zahlungsverzug bezüglich forderungen ge- 
mäß NaV, einer erforderlichen Unterbrechung sowie  
der Wiederherstellung des anschlusses und der an- 
schlussnutzung sind gemäß ziffer 13 dieser ergänzen- 
den bedingungen vom anschlussnehmer oder anschluss- 
nutzer zu zahlen. die Kosten der Wiederherstellung 
kann der Netzbetreiber zusammen mit den Kosten der 
trennung im Voraus verlangen.
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die inbetriebnahme des Netzanschlusses bis zu der in  
der „technischen anschlussbedingungen für den an-
schluss an das Niederspannungsnetz“ (tab) definierten 
trennvorrichtung für die inbetriebsetzung der nachfol-
genden elektrischen anlage, erfolgt durch den Netz-
betreiber bzw. durch dessen beauftragten. die Kosten 
hierfür werden dem anschlussnehmer in rechnung ge- 
stellt. ist eine beantragte inbetriebnahme aufgrund 
festgestellter Mängel an der nachfolgenden anlage nicht 
möglich, so zahlt der anschlussnehmer hierfür sowie 
für alle etwaigen weiteren vergeblichen inbetriebnahmen 
die gemäß ziffer 13 dieser ergänzenden bedingungen 
veröffentlichten Kosten.

für eine vom anschlussnehmer zu vertretende Wieder-
anbringung von Plombenverschlüssen werden Kosten 
gemäß. ziffer 13 dieser ergänzenden bedingungen gel-
tend gemacht.

für die durchführung des Vertrages über die errichtung 
bzw. Nutzung des Netzanschlusses wird der Netzbetrei-
ber die technisch bzw. kaufmännisch relevanten daten 
(z. b. Name, anschrift, zählernummer, zählpunktbezeich-

es gelten die tab des Netzbetreibers. diese sind  
in ihrer jeweils aktuellen fassung im internet unter  
www.stadtwerke-velten-netz.de abrufbar.

7. inbetriebSetzunG 

8. plombenVerScHlüSSe

10. datenVerarbeitunG 

9. tecHniScHe  
anScHluSSbedinGunGen  



nung) des anschlussnehmers bzw. anschlussnutzers 
erheben, verarbeiten und nutzen. dieses schließt auch 
die übermittlung von daten an die zur abwicklung die- 
ses Vertrages bzw. der im zusammenhang mit der an-
schlussnutzung stehenden energielieferverträge be- 
teiligten erfüllungsgehilfen ein sowie drittunternehmen, 
die ein berechtigtes interesse für den erhalt der daten 
nachweisen (z. b. energielieferanten, Messstellenbetrei-
ber oder Messdienstleister). der datenaustausch zur 
anbahnung und abwicklung der Netznutzung und ggf. 
die durch bestimmungen des energierechts vorgeschrie-
bene Veröffentlichung von daten erfolgt gemäß den 
Vorgaben der stromnetzzugangsverordnung.

die rechtliche zulässigkeit für diese datenübermittlung  
ist gegeben, auch wenn es sich um wirtschaftlich sen- 
sible informationen im sinne von § 6a absatz 1 des 
energiewirtschaftsgesetzes oder um personenbezoge-
ne daten im sinne von § 3 absatz 1 des bundesdaten-
schutzgesetzes (bdsg) handelt. 

die automatisierte Verarbeitung von daten erfolgt ent- 
sprechend den bestimmungen des bdsg; die rechte der  
betroffenen auf auskunft, berichtigung und Löschung 
personenbezogener daten gemäß §§ 34 und 35 bdsg 
können gegenüber dem Netzbetreiber geltend gemacht 
werden. eine übermittlung an dritte bzw. eine Nutzung 
der daten außerhalb der genannten zwecke erfolgt nicht.

11. GeltunGSbereicH

die ergänzenden bedingungen beziehen sich auf das 
Netzgebiet der stadtwerke Velten gmbH (stWV) und im 
Wesentlichen auf die netzanschlussrelevanten fest-
legungen der Niederspannungsanschlussverordnung 
(NaV) vom 1. November 2006 für:
» den Neubau von ortsfesten Netzanschlüssen

(§§ 9 und 11 NaV)
» Leistungserhöhungen und bauliche Veränderungen
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an bestehenden ortsfesten Netzanschlüssen (§§ 9 
und 11 NaV)

» zeitlich befristete Netzanschlüsse
» die ausführung sonstiger Leistungen gemäß §§ 14,

22, 23, 24 NaV Netzanschlüsse, mit einer Leistung
> 155 kW (> 250 a) bis ≤ 300 kW werden als Nieder- 

 spannungsanschluss errichtet, sind jedoch nicht 
 durch die pauschalen Kostenansätze der ergänzen- 
 den bedingungen geregelt.

Netzanschlüsse > 300 kW werden vorzugsweise in der 
vorgelagerten Netzebene (Mittelspannung) realisiert. 
sie gelten nicht für den Netzanschluss von anlagen zur 
erzeugung von strom aus erneuerbaren energien.

die dem anschlussnehmer berechneten Kostenanteile 
für den Netzanschluss werden als anschlusspreis aus-
gewiesen. dieser kann enthalten:
» die Kostenerstattung zur Herstellung oder Änderung

des Netzanschlusses gemäß § 9 NaV
» den baukostenzuschuss gemäß § 11 NaV
» die Montagekosten je Mess- und steuereinrichtung
» die erstinbetriebnahme nach § 14 NaV

12. anScHluSSpreiS

13. anScHluSSkoSten und
SonStiGe koSten

13.1  koStenerStattunG für die HerStellunG 
oder änderunG deS netzanScHluSSeS (§ 9 naV)

Allgemeines
für anschlüsse, die durch art, Lage und dimensionie- 
rung vom standard abweichen (z. b. Oberflächen aus  
beton oder asphalt) und durch die nachfolgend beschrie-
benen Pauschalen nicht abgedeckt werden, können die  



Kosten individuell berechnet werden. der Netzanschluss  
von nicht ständig bewohnten Objekten erfolgt mittels 
zähleranschlusssäule, welche an der grundstücksgren-
ze zu errichten ist und vom öffentlichen Verkehrsraum 
aus zu bedienen ist.

bei der auflösung eines nicht leistungsfähigen Netzan- 
schlusses in mehrere anschlüsse werden dem anschluss- 
nehmer je Netzanschluss die Kosten der errichtung 
eines Kabel-Netzanschlusses berechnet.

Zeitlich befristete Anschlüsse (Baustromanschlüsse)
die bereitstellung erfolgt an einem vom Netzbetreiber 
vorgegeben bestehenden Netzverknüpfungspunkt. die 
Kosten für die Montage der Messeinrichtungen werden 
separat berechnet.

» baustromanschluss bis 250 a: 398,46 € 474,17 € 
bei einem davon abweichenden Netzverknüpfungspunkt 
erfolgt eine aufwandsbezogene Kostenberechnung. 

Hausanschluss innen (100 A/250 A) 
bestandteil der Netzanschlusskosten sind die Verbin- 
dung des anschlusses mit der Verteileranlage, die Ver- 
legung des anschlusskabels, die Montage und der an-
schluss des Hausanschlusskastens sowie die inbetrieb-
nahme des Netzanschlusses. für die Montage der Haus-
einführung und deren abdichtung gegen das Mauerwerk 
bzw. das einbringen einer gasdichten Hauseinführung 
ist der anschlussnehmer verantwortlich.

Anschluss bis 100 A
» Hausanschluss mit einer Länge* der anschluss- 
 leitung bis 10 Meter 1.504,26 € 1.790,07 €
Anschluss bis 250 A
» Hausanschluss mit einer Länge* der anschlussleitung

bis 10 Meter 1.722,44 € 2.049,70 € 

Hausanschlusssäule (HAS)
bestandteil der Netzanschlusskosten sind die Verbin- 
dung des anschlusses mit der Verteileranlage, die Ver- 
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legung des anschlusskabels, die Montage und der an-
schluss der Hausanschlusssäule sowie die inbetrieb-
nahme des Netzanschlusses.

die aufstellung der Hausanschlusssäule erfolgt an der 
grundstücksgrenze (einfriedungsgrenze). 
Anschluss bis 100 A
» mit einer Länge der anschlussleitung* 

bis 10 Meter 1.602,17 €  1906,58 €
Anschluss bis 250 A
» mit einer Länge der anschlussleitung*

bis 10 Meter    1.744,30 € 2.075,72 €

Zähleranschlusssäule (ZAS)
bestandteil der Netzanschlusskosten sind die Verbindung 
des anschlusses mit der Verteileranlage, die Verlegung 
des anschlusskabels, die Montage und der anschluss 
des Hausanschlusskastens in der zähleranschlusssäule 
sowie die inbetriebnahme des Netzanschlusses. die er-
richtung und beistellung der zähleranschlusssäule liegt 
in der Verantwortung des anschlussnehmers. 

die aufstellung der zähleranschlusssäule an der grund- 
stücksgrenze (einfriedungsgrenze).
Anschluss bis 100 A
» mit einer Länge der anschlussleitung*

bis 10 Meter 1.513,96 € 1.801,61 €
Anschluss bis 250 A
» mit einer Länge der anschlussleitung*

bis 10 Meter      1.732,14 €      2.061,25 €
* vom anschlusspunkt des öffentlichen Verteilnetzes aus gerechnet

die Änderung der bestehenden außenanschlussvarian-
ten zähleranschlusssäule (zas) und Hausanschluss- 
säule (Has) in das gebäude sind auf Wunsch auch zu 
einem späteren zeitpunkt möglich.

Veränderung HAS/ZAS gegen Hausanschlusskasten 
innen bis 100 A
» mit einer Länge der anschlussleitung 

bis 10 Meter 765,35 €  910,77€



Veränderung HAS/ZAS gegen Hausanschlusskasten 
innen bis 250 A 
» mit einer Länge der anschlussleitung 

bis 10 Meter                                1.004,61  € 1.195,49 €

Mehrlängen
ist die anschlusslänge größer als die den anschluss- 
preisen zugrunde liegende Längenpauschale, so wird 
die darüber hinausgehende anschlusskabellänge als 
Mehrlänge berechnet.

 € 35,47 €

» Mehrlänge pro Meter für anschlüsse 
bis 100 a 29,81

» Mehrlänge pro Meter für anschlüsse 
bis 250 a 40,53 € 48,23 €

die gesamtlänge des anschlusskabels beträgt generell 
max. 50 m, Netzanschlüsse die eine gesamtlänge von 
50 m überschreiten, werden separat kalkuliert.

Eigenleistung Tiefbau
für den durch den anschlussnehmer geleisteten tief- 
bauanteil auf dem anschlussnehmergrundstück gewäh- 
ren die stWV einen rabatt, angerechnet auf den an-
schlusspreis. eigenleistungen des anschlussnehmers 
auf dem eigenen grundstück sind mit den stadtwerken 
Velten im Voraus abzustimmen und müssen diN-gerecht 
ausgeführt werden.

» rabatt auf den tiefbau pro Meter:     6,86 €     8,16 € 

Auswechseln eines Hausanschlusskastens, einer Haus-
anschlusssäule oder der Hausanschlusssicherung
» Wechsel eines bestehenden Hausanschluss-  
 kastens gegen einen Hausanschlusskasten 100 a

mit einer Länge der anschlussleitung 
bis 5 m 411,75  € 489,98 €

» Wechsel eines bestehenden Hausanschluss- 
 kastens gegen einen Hausanschlusskasten 250 a

mit einer Länge der anschlussleitung 
bis 5 m                                           611,40 € 727,57 €
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» Wechsel einer bestehenden Hausanschlusssäule
gegen eine Hausanschlusssäule 100 a
Länge der anschlussleitung
bis 5 m 592,73  €  705,35 €

» Wechsel einer bestehenden Hausanschlusssäule
gegen eine Hausanschlusssäule 250 a
mit einer Länge der anschlussleitung
bis 5 m 717,06 € 853,30 €

» Wechsel der Hausanschlusssicherung Verursacher
 anschlussnehmer/-nutzer 112 ,29 € 133,63 €

Vergebliche Anfahrt
für jede vom anschlussnehmer/-nutzer zu vertretende  
erfolglose anfahrt zur erbringung einer der unter 13.1 
aufgeführten Leistungen werden die nachfolgend aus-
gewiesenen Kosten berechnet.
» vergebliche anfahrt 157,95 € 187,96 €

13.2 meSS- und SteuereinricHtunGen (§ 22 naV)

Zählermontage
die Leistung umfasst die Montage ohne die Kosten für 
die Mess- oder steuereinrichtung.

86,22 €
» Niederspannungs-direktzähleinrichtung sLP 
(standardlastprofil):                          72,45 € 
» Niederspannungs-direktzähleinrichtung
 smart Meter zähler:   98,60 €  117,33 €

32,76  € 38,98 €

145,85 € 173,56 €
» Niederspannungs-direktzähleinrichtung rLM 

(Lastgangzählung)   182,70 €  217,41 €

 € 248,36 € 

» Jede weitere zähleinrichtung am 
selben Ort:

» Wandlerzähleinrichtung sLP
(standardlastprofil):

» Wandlerzähleinrichtung rLM Ns 
(Lastgangzählung): 208,71

» Wandlerzähleinrichtung rLM Ms 
(Lastgangzählung): 371,51  € 442,10 €

» schaltuhr/Modem bzw. sonstige schalt- und    
   steuereinrichtungen:                  41,90 €  49,86 €



Verplombung
» Wiederverplombung von nicht gemessenen anlagen- 
teilen der anschlussnehmeranlage bzw. erneuerung
widerrechtlich entfernter stWV Verplombung

53,62  € 63,81 €

Überprüfung der Messeinrichtung
die Kosten für eine Nachprüfung einer sLP-Messein-
richtung werden zzgl. zum rechnungsbetrag der amt- 
lich zugelassenen Prüfstelle wie folgt in rechnung 
gestellt : 140,80 € 167,55 € 
die Kosten für eine rLM-Messung werden für den ein-
zelfall separat kalkuliert.

Vergebliche Anfahrt
für jede vom anschlussnehmer/-nutzer zu vertretende 
erfolglose anfahrt zur erbringung der Leistungen unter 
ziffer 13.2 genannten Kosten (z. b. Nichtanwesenheit/
verwehrter zugang zur Messeinrichtung) werden die 
nachfolgend ausgewiesenen Kosten berechnet.
» vergebliche anfahrt: 73,08 € 86,97 €

Leistungsmessung
ab einer Jahresarbeit größer 100.000 kWh bzw. nach 
Vereinbarung auch < 100.000 kWh, ist durch den Netz-
betreiber eine Leistungsmessung vorgesehen. der an-
schlussnehmer stellt hierfür einen analogen halbamts-
berechtigten telefonanschluss in unmittelbarer Nähe 
des zählerplatzes unentgeltlich zur Verfügung.

13.3 zaHlunG, VerzuG (§ 23 naV)

für alle Leistungen sind die benannten Kosten inner-
halb von 14 tagen nach zugang der rechnung fällig. für 
einen vom anschlussnehmer/-nutzer verursachten zah-
lungsverzug werden nachfolgende Kosten berechnet. 
sie werden ohne Umsatzsteuer erhoben.
» Mahnung 4,00 €
» einzug durch einen beauftragten (je inkassogang):

innerhalb geschäftszeit 40,95 €



ergÄNzeNde bediNgUNgeN zUr NaV ››› 13

13.4 unterbrecHunG und wiederHerStellunG deS  
anScHluSSeS und der anScHluSSnutzunG (§ 24 naV)

für die Unterbrechung des anschlusses und der an-
schlussnutzung im sinne des § 24 NaV wird keine Um-
satzsteuer erhoben. die Kosten der Wiederherstellung 
des anschlusses und der anschlussnutzung werden mit 
der erbringung sofort fällig.

Unterbrechung des anschlusses und der anschlussnut-
zung an der anschlussnehmereigenen trennvorrichtung 
am zählerplatz
» ausführungskosten der Unterbrechung: 61,11 €

Unterbrechung des anschlusses und der anschluss-
nutzung durch physische, zwangsweise trennung des 
Netzanschlusses
» trennen des Netzanschlusses am anschlusskabel:

607,03 €

Wiederherstellung des anschlusses und der anschluss-
nutzung an der anschlussnehmereigenen trennvorrich-
tung am zählerplatz
» ausführungskosten der Wiederherstellung:

61,11  € 72,72 €

Wiederherstellung des ursprünglichen anschlusses und 
der anschlussnutzung nach physischer trennung des 
Netzanschlusses
» Herstellen des Netzanschlusses am anschlusskabel:

607,00 € 722,33 €

Vergebliche Anfahrt
für jede vom anschlussnehmer/-nutzer zu vertretende  
erfolglose anfahrt zur erbringung einer der unter 13.4 
aufgeführten Leistungen (z. b. Nichtanwesenheit/ver-
wehrter zugang) werden die nachfolgend ausgewiese-
nen Kosten berechnet.
» vorbereitende Maßnahme mit anfahrt

(inkl. genehmigungen, ohne physische Unter- 
 brechung): 294,13 €



14. betrieb deS netzanScHluSSeS

bei Umverlegungen von Netzanschlüssen (§ 8 NaV), die  
der anschlussnehmer verursacht hat, sind die hier-
durch entstandenen Kosten von ihm zu tragen. gleiches 
gilt bei endgültigem rückbau des Netzanschlusses.

die anschlussnutzung hat zur Voraussetzung, dass der 
gebrauch der elektrizität mit einem Verschiebungs-
faktor zwischen cos φ = 0,9 kapazitiv und 0,93 induktiv 
erfolgt. anderenfalls wird nach § 16 NaV der einbau 
einer ausreichenden Kompensationseinrichtung vom 
Netzbetreiber vorgeschrieben.

die inbetriebsetzung der elektrischen anlage erfolgt 
ausschließlich nach dem Vordruck der stWV. sie wird 
von der vollständigen bezahlung der Netzanschlusskos-
ten und des baukostenzuschusses abhängig gemacht.

» erstmalige inbetriebsetzung ohne Mängel-
 feststellung keine berechnung
» für jede notwendige zusätzliche fahrt zur anlage

des anschlussnehmers zur erstmaligen inbetrieb- 
 setzung 53,35 € 63,49 € 
» für jede Wiederinbetriebsetzung einer bestehenden 
anlage nach vorangegangenem zählerausbau bzw. ab-  
schaltung der Kundenanlage      72,45 €           86,22 € 
außerbetriebnahme/rückbau (physische trennung des 
Hausanschlusses) Verteilnetz der stWV auf 

 Kundenwunsch 370,31€ 440,67 €

15. inbetriebSetzunG/
auSSerbetriebnaHme deS HauS-
anScHluSSeS (§ 14 naV)

» vorbereitende Maßnahme mit anfahrt
(inkl. genehmigungen, ohne physische Wieder- 

 herstellung): 294,13 € 350,01 €
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der Netzbetreiber ist berechtigt, diese ergänzenden 
bedingungen nach den hierfür geltenden gesetzlichen 
bestimmungen zu ändern. soweit vom Netzbetreiber 
nicht anders bekannt gegeben, werden Änderungen 
nach öffentlicher bekanntgabe zum nachfolgenden Mo- 
natsbeginn wirksam. diese fassung wird bestandteil 
des jeweils bestehenden Netzanschluss- bzw. anschluss- 
nutzungsverhältnisses.

zur beilegung von streitigkeiten nach § 111a enWg kön- 
nen Verbraucher unter den Voraussetzungen des § 111b  
enWg bei der schlichtungsstelle energie e. V. ein schlich- 
tungsverfahren beantragen. die schlichtungsstelle 
energie ist im internet unter www.schlichtungsstelle- 
energie.de oder unter der adresse schlichtungsstelle 
energie e. V., friedrichstraße 133 in 10177 berlin, telefon 
030 / 2757240-0 erreichbar.

die Änderung sind im internet unter  
www.stadtwerke-velten-netz.de abrufbar.

Umsatzsteuer: soweit die oben genannten Leistungen der Um-
satzsteuer (zurzeit 19%) unterliegen, sind neben den Nettopreisen 
die gerundeten bruttopreise angegeben.

16. änderunG der erGänzenden
bedinGunGen / GeltunG naV

» außerbetriebnahme bis zur trennvorrichtung vor
der Messeinrichtung auf Kundenwunsch

49,50 € 58,91 €



www.stadtwerke-velten.de

iHr anSprecHpartner:

Stadtwerke Velten GmbH
Viktoriastraße 12 · 16727 Velten
Kundenbetreuung Netzservice
tel.: 03304 / 3986 - 27/31
fax: 03304 / 3986 - 21
e-Mail: technik@stadtwerke-velten.de




